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Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für das Jahr 2022  
(Ehrenamtspauschale - Wir für Sachsen) 

 
 

Liebe Posaunenchorleiterinnen und -chorleiter,        
 
auch im Jahre 2022 rechnen wir wieder mit einer Aufwandsentschädigung (Sachkosten) für die 

ehrenamtlichen Posaunenchorleiter. Sofern nicht Ihre Kirchgemeinde einen Antrag stellt, kann die 

SPM die Antragstellung und Abrechnung für Sie übernehmen.  

Als Anlagen erhalten Sie die erforderlichen Unterlagen dazu (Erklärung, Projektbeschreibung). Wir 

bitten um Rücksendung der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Erklärung einschl. 

Projektbeschreibung bis spätestens Freitag, 15. Oktober 2021 an die Geschäftsstelle der 

Sächsischen Posaunenmission e.V., Käthe-Kollwitz-Ufer 97, 01309 Dresden (bitte nur im 

Original an uns zurück -  nicht als Kopie, Mail oder Fax). Spätere Einsendungen können nicht 

berücksichtigt werden.  

Sie finden die Dokumente auch im SPM-Downloadbereich auf unserer Internetseite unter 

https://www.spm-ev.de/downloads  

 

Erklärung 2022 

Grundsätzlich sind alle ehrenamtlichen Chorleiter/innen antragsberechtigt. Die geförderte 

Chorleitertätigkeit umfasst neben dem Musizieren (außer Gottesdienst) und dem Proben mit dem 

Chor, das Ausbilden und Fördern von Jungbläsern, das Weiterbilden des Chorleiters (z.B. 

Konvente, Seminare, Jahrestagung, Chorleitertreffen), das Vorbereiten der Proben und der 

Auftritte, die Teilnahme an Absprachen zur Vorbereitung von Bläsereinsätzen sowie den Kontakt 

mit den Chormitgliedern.  

Bitte die Bestätigung der Kirchgemeinde nicht vergessen.  

 

Projektbeschreibung 2022 

Zur Vereinfachung erhalten Sie als Anlage ein kleines Formular dazu. Unter 5. tragen Sie bitte ein, 

mit wie vielen förderfähigen Bläsereinsätzen (also ohne Gottesdienste) Sie 2022 etwa rechnen, 

und unter 6. können Sie kurz aufzählen, um welche Veranstaltungen es sich handelt (z.B. 2 x 

Krankenhaus, 3 x Weihnachtsmarkt, 1 x Konzert, 1 x Vereinsfest, …). Für den Antrag genügt eine 

Schätzung. Es muss erkennbar sein, dass der Posaunenchor nicht ausschließlich zu 

Gottesdiensten musiziert.    

 

Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung unserer ehrenamtlich engagierten Chorleiter/innen 

und stehen Ihnen für Fragen natürlich gern zur Verfügung! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez: Frieder Lomtscher  
Landesgeschäftsführer 
 
Anlagen 

https://www.spm-ev.de/downloads

